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Sehr geehrter Leser,

das Unternehmen Great Oak IT-Security e.K. ist 
ein Datenschutz- und IT-Sicherheitsdienstleister 
aus Winterberg.

Wir bieten speziell für den medizinischen Be-
reich zugeschnittene Lösungen an, die sich im 
Praxis- und Klinikalltag sehr gut bewährt haben.

Mit uns erreichen Sie einen optimalen Schutz 
Ihrer Daten und IT-Systeme und gewährleisten 
gleichzeitig die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften zum Datenschutz im Gesundheitswe-
sen.

Hierbei arbeiten wir kostenorientiert und effizi-
ent. Wann immer es möglich ist, setzen wir auf 
qualitativ hochwertige und kostenlose Open 
Source Software. Ist diese nicht verfügbar, fin-
den wir speziell für Sie diejenigen Produkte mit 
einem optimalen Kosten/Nutzen-Verhältnis.

In der Datenschutzberatung halten wir uns an 
strukturierte und international standardisierte 
Verfahren, um eine effiziente Fallbearbeitung zu 
gewährleisten. 

Wir freuen uns darauf, auch Ihnen ein unver-
bindliches Angebot erstellen zu dürfen!

Datenschutz im 
Gesundheitswesen



     

Datenschutz im Gesundheitswesen

Laufend ist in den Nachrichten von Daten-
schutzpannen zu hören, bei denen große Men-
gen an Daten verloren gegangen sind. Diese Ge-
fahr bedroht Praxen und Kliniken in besonderem 
Maße, da ihre Daten wesentlich sensibler sind. 
Eine frühzeitige Investition in den Datenschutz 
ist aus diesem Grund sehr ratsam.

Um drohenden Gefahren wie Verlust und Miss-
brauch entgegen zu wirken, hat  der Gesetzge-
ber zahlreiche Regelungen erlassen, deren Ein-
haltung er kontrolliert und bei Missachtung mit 
hohen Bußgeldern ahndet.

Nutzen Sie unser erstes kostenloses und unver-
bindliches Analysegespräch, um zu erfahren wie 
es um den Datenschutz bei Ihnen bestellt ist.

So vermeiden Sie negative Überraschungen 
durch Schäden oder Verstöße gegen geltendes 
Recht. Ihre Patienten werden Ihnen Ihr Bemü-
hen danken.

Ein optimaler Datenschutz besteht aus zwei 
Komponenten, der Datenschutztechnik und den 
organisatorischen Verfahren.

      

Technischer Datenschutz

Mittlerweile gibt es eine riesige Fülle an techni-
schen Vorkehrungen, die den Missbrauch und 
Verlust von Daten verhindern  können. Wichtig 
ist es dabei, die richtigen Produkte zu finden, die 
mit minimalen Mitteln einen optimalen Schutz 
gewährleisten.

So verhindert beispielsweise eine Spezialsoft-
ware, dass Daten auf Datenträger kopiert oder 
Viren über fremde Datenträger eingeschleust 
werden.

Mit ausgereifter Verschlüsselungssoft- und Hard-
ware kann verhindert werden, dass bei Diebstahl 
von Rechnern und Datenträgern Daten lesbar 
sind.

Verschlüsselte und signierte E-Mails gewährleis-
ten eine vertrauliche Kommunikation mit ande-
ren Einrichtungen. Diese lassen sich mit wenig 
Aufwand in den meisten gängigen E-Mail-Pro-
grammen erzeugen.

Sichere Netzwerktechnik verhindert den Ein-
bruch von außen in Ihr Netz; eine Backuplösung 
verhindert zuverlässig den Verlust von Daten 
und reduziert die Ausfallzeiten bei technischen 
Problemen.

         

Organisatorischer Datenschutz

Ein guter organisatorischer Datenschutz redu-
ziert zum einen die Gefahr eines Datenverlus-
tes oder Missbrauchs und erfüllt zum anderen 
gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen an 
Einrichtungen im Gesundheitswesen.

Wir bieten Ihnen das gesamte Leistungsspekt-
rum im Bereich des organisatorischen Daten-
schutzes.

Dies sind unter anderem:

- Datenschutzanalyse mit Auswertung und 
  Maßnahmenkatalog

- Tätigkeit als externer Datenschutzbeauftragter     
  nach dem Bundesdatenschutzgesetz bzw. der  
  kirchlichen Datenschutzordnung

- Schulung des Personals im Umgang mit Daten  
  und in Fragen rund um die Schweigepflicht

- Erstellung von Datenschutzhandbüchern

- Erfassung von Datenverarbeitungsverfahren 
  im externen und internen Verfahrens-
  verzeichnis


